
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 

1. Geltungsbereich 
1.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen 

maßgeblich. Sie gelten spätestens mit der Entgegennahme der Auftragsbestätigung als aner-
kannt. Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abwei-
chende Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, sie werden von uns 
ausdrücklich schriftlich bestätigt. Diese AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen-
stehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Auftraggebers die Lieferung 
an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführen.  

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 
310 Abs. 1 BGB. 

 
2. Angebot und Vertragsschluss 
2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses 

innerhalb von 4 Wochen annehmen.  
2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Daten, Datenträgern, Programmen und sonstigen 

Unterlagen sowie Arbeitsmitteln behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für solche Informationen, insbesondere 
schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Auftraggeber unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  

2.3 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und/oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
verbindlich, soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben sind nicht als 
Beschaffenheitsgarantie zu verstehen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  

2.4 Alle Aufträge sind für uns erst nach unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Desgleichen 
bedürfen alle sonstigen, nicht schriftlich getroffenen Vereinbarungen (mündlich, fernmündlich, 
telegrafisch, per Email etc.) unserer schriftlichen Bestätigung. 

2.5 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Auftraggeber zumutbar sind. 
 
3. Liefer- und Leistungszeit  
3.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 

sowie den rechtzeitigen Eingang sämtlicher von dem Auftraggeber zu liefernder Unterlagen, er-
forderlicher Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen und der sonstigen Verpflichtungen durch den Auftrag-
geber voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die 
Fristen angemessen; dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben.  

3.2 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Beschaffungsrisiken werden von uns grundsätzlich 
nicht übernommen. 

3.3 Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignis-
sen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. Streik, Aus-
sperrung etc.), ermächtigen uns, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Behinde-
rung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Entsprechendes gilt, wenn die 
vorstehenden Hindernisse bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eingetreten 
sind.  

3.4 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. 
 
4. Verzug 
4.1 Wir geraten nur durch eine Mahnung in Verzug, soweit sich aus dem Gesetz oder dem Vertrag 

nichts anderes ergibt. Mahnungen und Fristsetzungen des Auftraggebers bedürfen zur Wirk-
samkeit der Schriftform. 

4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertra-
ges bleibt vorbehalten.  

4.3 Soweit wir eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringen, kann der Auftragge-
ber vom Vertrag zurücktreten und unter der Voraussetzung der schuldhaften Verletzung einer 
Vertragspflicht durch uns unbeschadet der weiteren Voraussetzungen gemäß nachstehender 
Ziffern Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
Weitere Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt hat und diese Frist erfolglos abgelaufen ist. 

4.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Nachfrist gemäß vorstehender Ziff. 4.3 mit der eindeutigen 
Erklärung zu verbinden, dass er nach dem fruchtlosen Verstreichen der Nachfrist die Lieferung 
ablehnen und die aus vorstehender Ziff. 4.3 resultierenden Rechte gegenüber uns geltend ma-
chen wird. 

4.5 Wurde die Leistung bereits teilweise bewirkt, kann der Auftraggeber Schadensersatz statt der 
ganzen Leistung nur verlangen, soweit sein Interesse an der gesamten Leistung es erfordert. 
Ein Rücktritt vom ganzen Vertrag ist in diesem Fall nur möglich, soweit der Auftraggeber an ei-
ner Teilleistung nachweislich kein Interesse hat. 

4.6 Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Schadensersatzhaf-
tung im Fall einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorbezeichnete Haftungsbegrenzung 
gilt nicht, soweit der Verzug darauf beruht, dass wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt haben. In diesen Fällen ist unsere Haftung nach Maßgabe nachstehender Ziff. 4.8 auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall einer von uns zu vertre-
tenden vorsätzlichen Vertragsverletzung haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wei-
tergehende Entschädigungsansprüche des Auftraggebers sind in allen Fällen verspäteter Liefe-
rungen, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 
soweit in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und für Körperschäden zwingend 
gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist hiermit nicht 
verbunden. 

4.7 Im Falle des Annahmeverzuges seitens des Auftraggebers bzw. im Falle der Verletzung 
sonstiger Mitwirkungspflichten des Auftraggebers (vgl. nachstehende Ziff. 6) sind wir berechtigt, 
die uns zustehenden gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen. Die Gefahr des zufälligen Un-
tergangs und/oder einer zufälligen Verschlechterung des Vertragsgegenstandes (z. B. der Lie-
fergegenstand) geht spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in 
Annahmeverzug gerät. 

4.8 Kommen wir in Verzug, kann der Auftraggeber - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein 
Schaden entstanden ist - im Fall einfacher Fahrlässigkeit unbeschadet der Haftungsbegrenzung 
gemäß vorstehender Ziff. 4.6 max. eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Liefer-
verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 10% des Preises für den Teil der Lieferung 
verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konn-
te. 

 
5. Gefahrübergang, Verpackung 
5.1 Sofern keine abweichende Absprache getroffen wurde, ist Lieferung „FCA Werk Nordhorn, 

zuzüglich Verpackung“ vereinbart (Incoterms 2010) 
5.2 Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Auftraggeber über:  
5.2.1 Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt 

worden ist. 
5.2.2 Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tag der Übernahme im eigenen Betrieb oder, 

soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb und / oder mit der Ingebrauchnahme. 
5.3 Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der 

Versandbereitschaft auf den Auftraggeber über. 
5.4 Sofern der Auftraggeber es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversiche-

rung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber. 
5.5 Die Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung 

werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind mehrfach verwendbare Transportmittel wie 
Paletten, Gitterboxen etc. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Einwegver-
packungen auf eigene Kosten zu sorgen. Mehrfach verwendbare Transportmittel werden dem 
Auftraggeber nur leihweise überlassen; der Auftraggeber ist zur Rückgabe im ordnungsgemä-
ßen Zustand, d. h. restentleert und ohne Beschädigung, verpflichtet. 

 
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 
6.1 Der Auftraggeber erbringt als wesentliche Vertragspflicht die vereinbarten Mitwirkungs- und 

Beistellleistungen in der erforderlichen Qualität und zu den vereinbarten bzw. nach der Projekt-
realisierung / Auftragsbearbeitung erforderlichen Terminen. Die Pflicht zur Beistellung endet, 
sobald die beigestellten Komponenten für die Projektrealisierung nicht mehr benötigt werden.  

6.2 Sofern der Auftraggeber uns Entwürfe, Zeichnungen, Stücklisten, Fertigungsvorgaben, Modelle, 
Muster, Materialien usw. für die Durchführung des Auftrages überlässt, stellt der Auftraggeber si-
cher, dass diese von ihm oder in seinem Auftrag gewissenhaft, insbesondere auf deren Eignung 
und Plausibilität, geprüft wurden. Für Konstruktionen des Auftraggebers hat dieser ggf. den allge-
meinen Spannungsnachweis, den Nachweis der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, den Be-
triebsfähigkeitsnachweis sowie ggfs. notwendige weitere statische Nachweise zu erbringen und die 
Schweißnahtberechnung durchzuführen. 

6.3 Stellt der Auftraggeber uns Materialien zur Bearbeitung bei, verpflichtet er sich, insbesondere in 
Fällen der Lohnfertigung, vor der Übergabe des Materials an uns dessen Güte, Verarbeitung und 
Eignung geprüft zu haben. Der Auftraggeber stellt insbesondere sicher, dass er für den Fall, dass 
er das Material von dritter Seite bezogen hat, seinen Untersuchungs- und Prüfpflichten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist. Ist das von uns gefertigte Produkt wegen eines Mangels des beige-
stellten Materials fehlerhaft und/oder schlägt die Verarbeitung durch einen Mangel fehl, der ursäch-
lich auf einen Fehler des beigestellten Materials zurückzuführen ist, sind wir unbeschadet weiter-
gehender Ansprüche gleichwohl berechtigt, die vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung ei-
ner Aufwendungsersparnis zu verlangen.  

6.4 Die Regelung der vorstehenden Ziff. 6.3 gilt entsprechend in den Fällen, in denen unsere Werkleis-
tungen auf Vorarbeiten des Auftraggebers oder eines von diesem beauftragten Dritten basieren. 

6.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns insbesondere bei vereinbarter Lohnfertigung, wahrheitsge-
mäß und vollständig über die zu erwartenden Belastungen (Spannungen, Kräfte, Gewichte, Tem-
peraturen und Temperaturschwankungen, Zuglasten etc.) schriftlich zu informieren, denen das 
Endprodukt im Einsatz bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgesetzt sein wird. Der Auftragge-
ber ist weiter verpflichtet, uns über etwaige Gesundheitsgefahren, die von den beigestellten Kom-
ponenten ausgehen und/oder ausgehen können, schriftlich zu informieren. Der Auftraggeber stellt 
uns auf erstes Anfordern von Schadensersatzansprüchen Dritter aus Produkthaftung frei, soweit 
die Ursache in seinem Organisationsbereich gesetzt ist. 

 
7. Beratung/Aufstellung und Montage 
7.1 Für Rat und Auskünfte haften wir nur im Rahmen der Sorgfalt für “eigene Angelegenheiten”, es sei 

denn, etwas Abweichendes ist ausdrücklich vertraglich vereinbart.  
7.2 Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende 

Bestimmungen: 
7.2.1 Der Auftraggeber hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 

- alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der benötigten 
Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge; 

- die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe; 
- Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse Heizung und 

Beleuchtung; 
- geeignete Räumlichkeiten für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Werkzeuge, Materia-

lien, Halbfertigprodukte etc. 
sowie 
- sonstige für die ordnungsgemäße Durchführung unter Berücksichtigung unserer Belange 

benötigte Voraussetzungen, die für die Durchführung der Montage und Installation erforder-
lich sind. 

7.2.2 Vor Beginn der Montage-/Installationsarbeiten hat der Auftraggeber uns die nötigen Angaben über 
die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die er-
forderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.  

7.2.3 Vor Beginn der Aufstellung und Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforder-
lichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs-/Montagestelle befinden und die Vorar-
beiten vor Beginn des Aufbaus müssen so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder 
Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. 
Lieferwege sowie Aufstellungs- oder Montageplätze müssen geräumt sein. 

7.2.4 Verzögert sich die Aufstellung/Montage und/oder Inbetriebnahme durch nicht von uns zu vertre-
tende Umstände, hat der Auftraggeber im angemessenen Umfang die damit einhergehenden Kos-
ten zu tragen. 

7.2.5 Erbringen wir eine Werkleistung und ist die Abnahme vereinbart, ist der Auftraggeber zur unver-
züglichen Abnahme verpflichtet. Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel verweigert 
werden. Wir können zur Abgabe der Abnahmeerklärung eine angemessene Frist setzen, nach de-
ren Ablauf die Vertragsleistung als abgenommen gilt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, so-
weit die Lieferung – ggf. nach Abschluss einer vereinbarten Testphase – in Gebrauch genommen 
wurde. 

 
8. Unmöglichkeit/Vertragsanpassung/höhere Gewalt 
8.1 Wenn die Lieferung unmöglich ist, ist der Auftraggeber berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, 

es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Der Schadensersatzanspruch 
des Auftraggebers beschränkt sich jedoch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der 
wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Be-
schränkung gilt nicht, soweit in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Ände-
rung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des 
Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  

8.2 Soweit unvorhergesehene Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung 
erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beach-
tung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 
steht dem Auftraggeber das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktritts-
recht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüg-
lich uns mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Auftraggeber eine Verlängerung 
der Lieferzeit vereinbart war.  

8.3 Werden wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer, außerge-
wöhnlicher Umstände gehindert, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht 
abwenden konnten – gleichviel ob bei uns oder beim Vorlieferanten eingetreten –, z. B. allgemei-
ner Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, Transportschwierigkeiten, Mangel 
wesentlicher Rohstoffe, Mobilmachung, Krieg usw., sind wir – auch innerhalb eines Lieferverzuges 
– berechtigt, die Lieferfristen angemessen zu verlängern. Beginn und Ende derartiger Hindernisse 
werden wir dem Auftraggeber baldmöglichst mitteilen. 

 
9. Preise und Zahlungen 
9.1 Maßgebend sind die in unseren jeweils aktuellen Preislisten ausgewiesenen Preise zuzüglich der 

jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert 
berechnet.  

9.2 Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk Nordhorn exklusive Verpackung. 
9.3 Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 14 Tage nach 

Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Ver-
gütung im Übrigen an folgenden Daten zu leisten: 
• 1/3 nach Eingang der Auftragsbestätigung, 
• 1/3 sobald dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, dass die Hauptteile versandbereit sind, 
• der Restbetrag innerhalb eines weiteren Monats, spätestens jedoch mit Bereitstellung der 

Vertragsleistung zur Abnahme.  
9.4 Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die sich aus § 288 BGB ergeben-

den Rechte geltend zu machen.  
9.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der Auftraggeber zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. 

9.6 Sind uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, sind 
wir berechtigt, Anzahlungen oder Sicherheitsleistungen unbeschadet weitergehender gesetzlicher 
Ansprüche zu verlangen.  

9.7 Schecks und Wechsel, deren Annahme wir uns in jedem Einzelfall vorbehalten, gelten erst nach 
Einlösung als Zahlung. Etwaige Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

9.8 Die Ware wird nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen unter Eigentumsvorbehalt geliefert. 
Soweit der Auftraggeber mit uns Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-/Wechsel-
Verfahrens vereinbart, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptier-
ten Wechsels durch den Auftraggeber und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks 
bei uns.  

 



10. Gewährleistung 
10.1 Die Gewährleistungsrechte des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist. Der Auftraggeber hat in diesem Zusammenhang insbesondere den gelieferten Gegenstand 
nach Eingang der Sendung an den vereinbarten Ort oder bei dem Auftraggeber bzgl. Anzahl, 
Abmessung, Form, Beschaffenheit und Unversehrtheit usw. zu prüfen. Falls von ihm Mängel 
festgestellt werden, sind diese von ihm schriftlich aufzulisten und uns unverzüglich, spätestens 
innerhalb acht Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich mitzuteilen. Solche Mängel, die auch 
bei sorgfältiger Prüfung von ihm nicht entdeckt werden können, sind von ihm unverzüglich nach 
deren Entdeckung schriftlich zu rügen. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand des 
Liefergegenstands ist der Zeitpunkt des Verlassens unseres Werkes bzw. Lagers. 

10.2 Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Auftraggebers gegenüber uns bestehen nur insoweit, 
als der Auftraggeber mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hi-
nausgehende Vereinbarung getroffen hat.  

10.3.1 Von uns gelieferte Bauteile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern oder mangel-
frei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als man-
gelhaft erweisen. Die Feststellung dieser Mängel ist uns vom Auftraggeber unverzüglich schrift-
lich zu melden. Etwaig von uns ersetzte Bauteile werden unser Eigentum. Für die notwendigen 
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Auftraggeber uns nach Verständigung mit uns 
die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls sind wir von der Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen befreit. Allein in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssi-
cherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen 
sind, ist der Auftraggeber berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte in sachgemäßer Wei-
se beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der zur Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwen-
dungen zu verlangen. 

10.3.2 Von denjenigen Kosten, welche durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung unmittelbar 
entstehen,  tragen wir - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - allein die Ko-
sten des Ersatzteils.  

10.3.3 Bei unsachgemäßer Nachbesserung durch den Auftraggeber oder einen von ihm hinzugezo-
genen Dritter besteht unsererseits keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen. Dies gilt 
auch für ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungen des Liefergegenstan-
des. 

10.3.4 Der Auftraggeber ist  im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt, wenn wir - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine uns gesetzte 
angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels 
fruchtlos verstreichen lassen. Handelt es sich lediglich um einen unerheblichen Mangel, ist der 
Auftraggeber lediglich zur Minderung des Vertragspreises berechtigt. Das Recht auf Minderung 
des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. Ansprüche des Auftraggebers richten 
sich im Übrigen nach Ziff. 11.1 und 11.2  dieser Bedingungen. 

10.4.1 Unsere Gewährleistungspflicht besteht nicht bei einer unsachgemäßen Montage, Inbetriebnah-
me oder Verwendung durch den Auftraggeber und/oder eines von diesem Beauftragten, zudem 
bei Nichtbeachtung der Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege (z.B. Betrieb-
sanleitung), unsachgemäßen Wartungs-, Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, Aufstellung 
in ungeeigneten Räumen, Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft sowie bei sonstigen äuße-
ren Einflüssen (z.B. aggressiven Dämpfen, unzulässigen Temperaturen, Staubeinfall, Sauer-
stoffkorrosion, Fluor-Kohlenwasserstoffe, kalkhaltiges oder aggressives Wasser etc.), ungeeig-
nete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektroche-
mische oder elektrische Einflüsse - sofern nicht von uns zu vertreten -. Ein natürlicher Ver-
schleiß ist von der Mängelhaftung ausgeschlossen. Wir übernehmen zudem keine Gewährleis-
tungspflicht für nach dem Gefahrübergang entstehende Schäden an der Lackierung, insbeson-
dere wenn diese auf fehlerhafte und nachlässige Behandlung bei Transport, Lagerung, Monta-
ge, Bedienung und dergleichen und/oder auf natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind. 

10.4.2 Handelsübliche und für den Auftraggeber zumutbare Farb- und Maserungsabweichungen z. B. 
bei Holzoberflächen etc. bleiben vorbehalten. Entsprechendes gilt bei für den Auftraggeber 
zumutbaren Abweichungen bei Möbel- und / oder Dekorationsstoffen etc., insbesondere im 
Farbton. Bei Möbeln sind handelsübliche und für den Auftraggeber zumutbare Abweichungen 
von den Maßdaten vorbehalten.  

10.5 Bei Rechtsmängeln gilt: Führt die vertrags- und bestimmungsgemäße Benutzung des unverän-
derten Liefergegenstandes durch den Auftraggeber zur Verletzung von gewerblichen Schutz-
rechten oder Urheberrechten im Inland, werden wir auf unsere Kosten dem Auftraggeber 
grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder aber den Liefergegenstand 
in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung 
nicht mehr besteht. Sofern dies zu wirtschaftlichen angemessenen Bedingungen oder in ange-
messener Frist nicht möglich ist, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. Gleichzeitig 
steht uns unter diesen Voraussetzungen auch ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag gegenüber 
dem Auftraggeber zu. Unsere vorgenannten Verpflichtungen sind vorbehaltlich Ziff.  11.1 und 
11.2  für den Fall der Schutz- und Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, 
wenn wir von dem Auftraggeber unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheber-
rechtsverletzungen unterrichtet werden, in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend 
gemachten Ansprüche unterstützt werden bzw. uns die vorbeschriebenen Modifizierungsmaß-
nahmen ermöglicht werden und uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher 
Regelungen vorbehalten bleiben.  

10.6  Im Falle der Lohnfertigung gilt ergänzend: 
Wird im Rahmen der Bearbeitung Material ohne unser Verschulden unbrauchbar, so sind die 
uns entstandenen Kosten vom Besteller zu ersetzen. Liegt dagegen eine schuldhaft mangel-
hafte Bearbeitung durch uns vor, verpflichten wir uns zur Übernahme der bis zu diesem Zeit-
punkt entstandenen Bearbeitungskosten und zur Nachbesserung. Wenn das Material durch 
unser Verschulden unbrauchbar wird, übernehmen wir die Neubearbeitung. Der Besteller hat 
das Material wiederum unentgeltlich zu liefern. Ausgeschlossen sind alle weitergehenden An-
sprüche des Auftraggebers, insbesondere solche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art 
und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem vom Besteller zur Verfügung gestellten 
Material oder den daraus gefertigten Sachen entstanden sind. Für die im Zusammenhang mit 
dem Bearbeitungsvertrag auftretenden Verstöße gegen Rechte Dritter übernehmen wir keine 
Haftung. Die Materialbeistellung ist Sache des Auftraggebers. 
 

11.  Gesamthaftung  
11.1 Für solche Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer 

unabhängig vom Schadensgrund - nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der 
Organe oder leitender Angestellter, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Ge-
sundheit, bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert 
haben oder bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit hier nach dem Produkthaftungsgesetz 
für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

11.2 Im Falle unserer Haftung wegen leicht oder grob fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haften wir der Höhe nach jeweils begrenzt nur auf den vertragstypischen, vernünftiger-
weise vorhersehbaren Schaden. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verlet-
zen, ist unsere Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden zudem auf die Ersatzleistung un-
serer Produkthaftpflicht- Versicherung in Höhe von 5 Mio. EUR beschränkt. Wir sind bereit, 
dem Auftraggeber auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren und verpflichten uns, 
die Versicherung bis zum Ablauf der Gewährleistungspflicht nach Maßgabe dieser Bedingun-
gen aufrechtzuerhalten. Ansprüche im Übrigen sind ausgeschlossen, insbesondere jegliche 
Ansprüche wegen Vermögensschäden einschließlich entgangenen Gewinns. 

11.3 Es wird von uns gegenüber dem Auftraggeber kein Beschaffungsrisiko übernommen. Wenn 
sich nach Vertragsabschluß herausstellt, dass der Liefergegenstand nicht hergestellt oder nur 
unter tatsächlich oder finanziell nicht zumutbaren Bedingungen beschafft werden kann, sind die 
Rechte des Auftraggebers auf den Rücktritt vom Vertrag unter Ausschluss anderer und weite-
rer Ansprüche beschränkt. Der Vertragsschluss erfolgt zudem vorbehaltlich der eigenen Belie-
ferung. Wir haben gegenüber dem Auftraggeber das Recht, vom Auftrag zurückzutreten, wenn 
es im Beschaffungsbereich zu nicht zumutbaren Preiserhöhungen kommt, die Lieferfähigkeit 
der Vorlieferanten nicht gegeben ist oder der Vorlieferant Insolvenzantrag stellt. 

 
12.  Verjährung 

Die Ansprüche des Auftraggebers - gleich aus welchem Rechtsgrund - verjähren grundsätzlich 
in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers nach Abschnitt 11.1 gelten 
jedoch die gesetzlich vorgesehenen Fristen. Diese gelten zudem für die Mängel eines Bau-

werks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 
 

13. Nutzung von Software 
13.1 Falls im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Auftraggeber ein nicht ausschließliches 

Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie 
wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Die Nutzung der 
Software auf mehr als einem System ist untersagt. 

13.2 Dem Auftraggeber ist es nur gestattet, die Software  im gesetzlich zulässigen Umfang vervielfälti-
gen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umzuwandeln. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, Herstellerangaben - insbesondere Copyright-Vermerke - nicht zu 
entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 

13.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien blei-
ben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen durch den Auftragge-
ber an Dritte ist nicht zulässig. 

 
14. Eigentumsvorbehalt 
14.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Auftraggeber unser Eigentum. Die Einstellung ein-
zelner Forderungen in eine lfd. Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigen-
tumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts bei uns.  

14.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
dazu berechtigt, die Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Liefergegens-
tand durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich 
erklärt.  

14.3 In der Pfändung der Liefergegenstand durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
nach Rücknahme der Liefergegenstand zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf 
die Verbindlichkeit des Auftraggebers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.  

14.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

14.5 Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Auftraggeber für den entstandenen Ausfall. 

14.6 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt an uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(inkl. Mehrwertsteuer) der Forderungen von uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstand oh-
ne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an. Ist die abge-
tretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine lfd. Rechnung (Kontokorrent) 
aufgenommen worden, bezieht sich die Abtretung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle 
der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen "kausalen Saldo". Zur Einziehung dieser 
Forderung bleibt der Auftraggeber auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die For-
derung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kön-
nen wir verlangen, dass der Auftraggeber gegenüber uns die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

14.7 Die Bearbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbe-
haltsware (Faktura-Endbetrag incl. MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen z. Zt. der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für 
die unter Vorbehalt gelieferte Ware.  

14.8 Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltswa-
re (Faktura-Endbetrag incl. MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Auftragnehmers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber an uns anteilmäßig Mitei-
gentum überträgt. Der Auftraggeber verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigen-
tum für uns.  

14.9 Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung der Liefergegenstand mit einem Grundstück gegen einen Dritten er-
wachsen. 

14.10 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  

 
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
15.1 Erfüllungsort ist Nordhorn. 
15.2 Für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, einschließlich Wechsel- und 
Scheckklagen, sind ausschließlich zuständig das Amtsgericht Münster bzw. das Landgericht 
Münster. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen Allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz – oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.  

15.3 Für alle Rechtsbeziehungen mit dem Auftraggeber ist ausschließlich das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland anwendbar. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf, BGBL 1989, II, S. 
588, ber. 1990 II, 1699) ist ausgeschlossen.  

15.4 Bei mehrsprachigen Vertragstexten und Unterlagen ist im Falle von Interpretationszweifeln die 
deutsche Fassung verbindlich. 

 
16.  Teilunwirksamkeit/Geltungsbereich 
16.1 Die volle oder teilweise Unwirksamkeit einer der vorstehenden Regelungen lässt die Gültigkeit 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die auf deren Grundlage geschlossenen Verträ-
ge im Übrigen unberührt.  

 
Im Falle der Abwicklung bereits vereinbarter Verträge ist dann die rechtlich zulässige Regelung un-
verzüglich zu vereinbaren, mit der der durch die unwirksame Bestimmung verfolgte wirtschaftliche 
Zweck soweit wie möglich erreicht wird. 

 
16.2 Mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden deren frühere Fassungen ungültig.   
 

Stand: Januar 2011 


